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Beschaffenheit und Zustand von Kühlhäusern 
 

 1. Das Kühlhaus muß eine Zulassung zum innergemeinschaftlichen Handelsverkehr haben. 

 2. Das Kühlhaus muß über eine Veterinärkontrollnummer verfügen. 

 3. Die in Anhang B, Kapitel I Z 3 und 4 der Milchhygieneverordnung, BGBl. Nr. 897/1993, in der jeweils 
geltenden Fassung festgesetzten Bedingungen für die Lageräume und den Transport der Ware müssen 
erfüllt werden. 


